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Arbe itszeit

+ Editorial 229
,,8 hours for work, I hours for rest, and 8 hours for reading ZAS"
Von Elisabeth Brameshuber

Beiträge
't Aktuelle arbeitszeitrechtliche Besonderheiten bei Schichtarbeit , . . 232
Abgrenzung von Schichtarbeit zu anderen Formen der Arbeitszeitgestaltung und Kombinations-
möglichkeiten mit anderen Verteilungsmöglichkeiten der Normalarbeitszeit
Der Beitrag verschafft in einem ersten Schritt auf Grundlage des Meinungsstandes und der relativ spärlich
vorhandenen Judikatur einen detaillierten Überblick über Schichtarbeit und schichtarbeitsrelevante Grund-
begriffe im arbeitszeitrechtlichen Sinn sowie deren Abgrennrng zs anderen Arbeitszeitformen. Anschlie-
ßend werden die unterschiedlichen Normalarbeitszeitgrenzen bei Schichtarbeit, insbesondere in Kombina-
tion mit anderen Verteilungsmöglichkeiten der Normalarbeitszeit, umfassend dargestellt sowie einzelne
spezifische Rechtsprobleme und höchstgerichtlich bisher unbeantwortete Fragestellungen in Zusammen-
hang mit Schichtarbeit problematisiert und erläutert.
Von Thomas Stegmüller

{ Rufbereitschaft vs Arbeitsbereitschaft 239
Alles neu durch die EuGH-Rechtsprechung?
Bereitschaftszeiten von AN und deren Einordnung in das nationale sowie unionsrechtliche Arbeitszeitsys-
tem waren schon immer Anlass für den akademischen Diskurs und Auseinandersetzungen in der juristi-
schen Praxis. In den letzten fahren ließ auch der EuGH erneut mit einigen Urteilen in diesem Bereich
aufhorchen. Der folgende Beitrag soll einen Überblick über den Themenkomplex der Bereitschaftszeit bie-
ten und dabei insb aufzeigen, welche Kriterien für die Einordnung als Arbeitszeit relevant sind.
Von Elisabeth Bartmann

* Teilzeit-Gleitzeit
Wann kommt es zu Überstunden? Wann zu Mehrarbeit?

246

Die Kombination von Teilzeit und Gleitzeit wirft zahireiche Fragen auf. Dies beginnt schon bei der Ein-
ordnung der Teilzeit-Gleitzeit in die Systematik der Arbeitszeitmodelle und der Frage, ob und inwieweit die
Normalarbeitszeit durchgerechnet werden kann. Unklar ist aber auch, wann es zu (zuschlagspflichtiger)
Mehrarbeit und wann es zu Überstunden kommt. Diesen Fragen wird im vorliegenden Beitrag nachgegan-
gen.

Von Andreas ]öst

-) Zuschlag fur offenes Guthaben an Normalarbeitszeit und Mehrarbeitszuschlag
bei Beendigung von Dienstverhältnissen 252
Nach $ 19e Abs 2 AZG gebührt bei Ende des Arbeitsverhältnisses ein Zuschlag von 50% für ein offenes
Guthaben an Normalarbeitszeit. S 19d Abs 3a AZG sieht für Mehrarbeit einen Zuschlagvon25o/o vor. Der
vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den Voraussetzungen für beide Zuschläge und mit der Frage, ob der
Zuschiag für ein offenes Guthaben an Normalarbeitszeit den Mehrarbeitszuschlag verdrängt.
Von Peter Maska

+ Algorithmenbasierle Personalentscheidungen und ArL22 DSGVO 258
ln welchem Umfang steht Art 22 DSGVO algorithmenbasierten Personalentscheidungen entgegen?
Der Einsatz von Algorithmen im Beschäftigungskontext nimmt zu. AG, die Algorithmen bei Personalent-
scheidungen einsetzen (möchten), haben einige rechtliche Vorgaben zu beachten. Der Beitrag untersucht, in
welchem Umfang Art 22 DSGVO algorithmenbasierten Personalentscheidungen entgegensteht.
Von Conrad Creiner
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Redaktionsteam: Manfred Lindmayr, Birgit Bleyer, Sabine Kriwanek,
Barbara Lass-Könczöt, Bettina Sabara,
Sabine Sadlo, Barbara Tuma

68L6
22. SeptemberTO22

THEMA
> Berit Kochanowski: Die Rückkehr des Papiertigers im Arbeitsrecht - Zur Anderung des Nachweisgesetzes

in Deutschland

RECHTSPRECHUNG
> Ei nstufu n g ei nes Arbeitneh mers nach dem KV-MetallgewerbelArbeiter
> Erstetlung des Veranstaltungskalenders für Tageszeitung - keine redaktionelte Tätigkeit iSd Journalisten-KV
> Kündigungsregeln fürArbeiter im Hotel- und Gastgewerbe - auch Feststellungsantrag des öCe abgewiesen
> Haftung eines noch nicht im Firmenbuch eingetragenen Geschäftsführers für Beitragsschutden
> Besondere Höherversicherung auch bei SetbsWersicherung in der PV für Zeiten der Pflege naherAngehöriger
> BFG:Abzugsfähigkeitvon Fortbildungskosten füreinen MBA-studienlehrgangals Unternehmensberater
> BFG: Kosten für Abschiedsfeier mit Arbeitskoltegen - nicht abzugsfähige Repräsentationsaufwendungen
> BFG: Ermessensübung bei der Heranziehung mehrerer Geschäftsführer zur Haftung für Lohnsteuer

@ LexisNexis ard"texisnexis"at
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IN AI.IER KÜRZE

THEMA - ARBEITSRECHT

ERZEICHNIS
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Berit Kochanowski: Die Rückkehr des pa piertigers im Arbeitsrecht - Zur Anderung des Nachweisgesetzes in Deutschland 3
Seit Jahren versuchen Arbeitgeber und personalverantwortli che, ihre Arbeitsabläufe in Richtun g eines ,,papierlosen Büros,,umzustellen. Zur Gänze wird dies wohI nie gelingen, zahlreiche lnformationen und Dokumentati onen können aber sehr wohtauch nur mehr elektronisch erfasst, versend et und gespeichert werden. lnsofern ist es bemerkenswert, dass der deutscheGesetzgeber in einem alle Arbeitgeber betreffenden Punkt einen Schritt rückwärts gemacht hat und seit 1. B. 2022verlangt,dass das deutsche Pen dant zum österreichischen Dienstzettel verpflichtend schrift lich und in physischer Form auszuste[[enist. Dr. Be r i t Koc h o n owski LL.M. stet tt d ie wichti gsten Punkte dieser- auch füralle österreichischen Arbeitgeber m it Mitarbeiternin Deutschland geltenden - Neuerung dar.

RECHTSPRECHUNG

IIARBEITSRECHT

Einstufung eines Arbeitnehmers nach dem KV- MetaI lgewerbe/Arbeiter
5

DO. B: Stichtagsregelung für höhere Einstufung von Arzten
7

KV konfessionelle Krankenanstalte n Steiermark: Einstufung eine r Betreuerin mit Bachelorabsch luss B
Erstellung des Veransta Itungskale nders für Tageszeitung - keine redaktionetle Tätigkeit iSd Journalisten-KV I
KV-Un iversitäten: Erweiterter Kü nd igungssch utz ab dem 45. Lebensjahr L0
Kündigungsregeln für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe - auch Feststeltungsan trag des öG B abgewiesen 10
KV-Bord: Nachteilausgleich bei Durchbrechung des Senioritätsprinzips
KV-Bord: Enttassung eines Piloten bei Lizenzverlust

1i.

72
EuGH: Widerspricht ein unterschiedlicher tariflicher Nachtarbeitszuschlag der EU-Grund rechtecharta? 12
Verfall von Ansprüchen nach dem KV-Privatkra n kena nsta lten

13

r SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

für Beitragsschulden 14

14
lrrtümtich aus mangelhaftem Spruch abgeleitete Verfo lgu n gsverj ä h ru n g 15
Besondere Höherversicherung auch bei Selbstversicherung i n der PV fü r Zeiten der Pflege naher Angehöriger L5
überweisun gsbetrag an PVA be i Ausscheiden eines Ordensm itglieds 16

ISTEUERRECHT

sberater I7
ndungen 18

BFG: Ermessensübung bei der Heranzieh ung mehrerer Geschäftsführer zur Haftung für Lohnsteuer 19
BFG: Befugnisse des Finanzamts bei Du rchfü h ru n g einer Au ßen p rüfu n g 19

ARTIKEI.RUNDSCHAU
20

20
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68L7
29. Septembet 2022

THEMA
> Clemens Jenny: Rechtliche Quatifikation von Entgeltansprüchen bei geblockterAltersteitzeit im Fall

der lnsolvenz des Arbeitgebers

RECHTSPRECHUNG
> Kündigung eines Vertragsbediensteten nach Kussversuch
> Fehtendes Verlangen nach Kündigungsanfechtung nach Widerspruch des Betriebsrates zur Kündigung
> Kein ausdrücklicher Antrag auf Beistetlung eines Hilfsmittels - kein Anspruch auf lnvatiditätspension?
> Dotmetscherin aus Ungarn - Betriebsstätte in österreich?

NEUE VORSCHRIFTEN
o Anderungen bei der Urlaubsersatzleistung - lnitiativantrag
> Sonderbetreuungszeit Phase 7 - lnitiativantrag
> Teueru ngs-Enttastu ngspaket Teit I I - Regierun gsvorta ge
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IN AttER KÜRZE

THEMA - ARBEITSRECHT

VERZEICHNIS

2

clemens Jenny: Rechtliche Qualifikation von Entgeltansprüchen bei geblockerAltersteilzeit im Fall der lnsolvenz
des Arbeitgebers

Der Altersteilzeit kommt in der praxis immer größere Bedeutung zu. so gab es im Jahr 2021 durchschnitttich rund 38 .000
Leistu ngsbezie
und gebtockte

her. Grundsätztich ist dabei zwischen zwei Mod etlen zu unterscheiden - kontinuiertiche Arbeitszeitverkü rzuncAltersteilzeit. Vor allem die geblockte Altersteilzeit wirft in besonders vielen Bereichen Austegungs- undAnwendungsfragen auf. Dies betrifft auch die rechtliche Qualifikation von Entgeltansprüchen im Fall der lnsolvenz desArbeitgebers. Die sich daraus ergebenden Fragen sowie die in Betracht kommenden Fattkonstet lationen werden in diesem
Beitrag von RA Dr. Clemens Jenny näher dargestellt.

RECHTSPRECHUNG

3

IIARBEITSRECHT

Künd igung eines Vertragsbediensteten nach Kussversuch

Anfechtung einer Anderungskü ndigun g

Fehlendes Verlangen nach Kündig ungsanfechtung nach Widerspruch des Betriebsrates zur Kündigung B

7

Künd igungsanfechtu ng nach Widerspruch des Betriebsrates zur Kündi gung 9

r SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Kein ausdrücklicher Antrag auf Beisteltung eines Hilfsmittels _ kein Anspruch auf lnvaliditätspension ? 10
Kein Anspruch auf lnvaliditätspension bei zumutbarer Hörprothese t2

ISTEUERREC}tT

Famitienbeihilfe für vottjährige Kinder - Hem mung des Ablaufs der Studienzeit 13
Dolmetscherin aus Ungarn - Betriebsstätte in österreich? 14

NEUE VORSCHRIFTEN

IARBEITSRECHT

Anderungen bei der Urlaubsersatzleistung - lnitiativantrag 16
Sonderbetreuungszeit Phase 7 - lnitiativantra g

ö 16

ISTEUERRECHT

Teuerungs-Enttastungspaket Teit ll - Regie rungsvorlage
17

NEUERSCHEINUNGEN
20
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Schriftleitung: Prof. Dr. Achim Schunder; Dr. Jochen Wallisch und Martin Wildschütz,
Beethovenstr.7 b,60325 Frankfurt a. M.

Wichtige neue Entscheidungen

lnformationen
- Sönke Oltmanns: Die Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit - Paukenschlag oder selbstverständlich?
- Regierungsentwurf zur Neufassung der sARS-coV-2-Arbeitsschutzverordnung
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Georg-R. Schulz
Equal pay for equal play?
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Aufsätze und Berichte

Johannes Peter Francken
Präsenz des Spruchkörpers im Sitzungssaal bei arbeitsgerichtlichen Videoverhandlungen

Markus Gierok/Thomas Köllmann
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Hans-Peter Löw/ Anja Schubert
Die regulierte Vergütung bei Banken im Betriebsübergang
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VI
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VIII

X

XXII

Katja Giese/Anja Dachner
Zwei-Wochen-Frist für außerordentliche Kündigung bei Compliance-Untersuchungen -Fristbeginn durch Organ isationsversch u lden ?
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1236

1241

1244
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1250
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Forum

Julia Brandt
Vergangenheitsbewältigung am LAG Hamm
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H. Kiel/s. Lunk/H. oetken Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht (p. Ludwig)
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Blick ins Sozialrecht

Oliver Ricken

Beschäftigtenstatus eines Gesellschafter-Geschäftsführers mit sonderrecht
Rechtsmissbräuchlichkeit der Erhebung der Verjährungseinrede bei Nachversicherungsfällen

Rechtsprechung

Arbeitsvertragsrecht

EuGH 30.06.2022 - C-62520

BAG

BAG

BAG

BAG

BVerfG

BAG

LAG Schleswig-
Holstein

Tarifvertrags- u nd Betriebsverfassungsrecht

BAG u.05.2022 - 7 ABR1421

Verfahrensrecht

26.U.2022 - 9 MR22A21

04.05.2022 - 5AZR35921

u.05.2022 - 5MR474t21

05.05.2022 - 2AZRß321

21.06.2022 - 25a2122

01.06.2022 - 1BvR75120

31.03.2022 - 8 MR207n1

Mittelbare Diskriminierung weiblicher Beschäftigter bei
Berufsunfähigkeitsrenten

Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung aus dem Ausland

Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess -
Erfordernis der arbeitgeberseitigen Veranlassung

Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess -
fehlende Zeiterfassung und arbeitgeberseitige Veranlassung

Zwei-Wochen-Frist für außerordentliche Kündigung bei
Compliance-Untersuchungen

Geschlechtsdiskriminierende Stellenausschreibung bei
,, Ebay-Kleinanzeigen " (Ls.)

Anfechtung einer Betriebsratswahl - Leitender Angestellter als
Mitglied des Wahlvorstands

Substanziierter Vortrag bei Entgeltgleichheitsklage

lnternationale Zuständigkeit deutscher Gerichte bei Gerichtsstands-
vereinbarung - Ersatz eines Steuerschadens

21. NZA-Jahrestagung am 13.114.10.2022 in Frankfurt a.M.
www.nza.de
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Zweiwochenschrift für die anwaltliche, betriebliche, behördliche und gerichtliche 12022

IVZS aktuell

Gesetzgebung Kabinett beschließt Bürgergeld-Gesetz: Regelbedarfe steigen -
Verbesserungen bei Freibeträgen und Weiterbildungsmöglichkeiten

Rechtsprechung

Verlängerung der Kurzarbeitergeldzugangsverordnung

Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2023 :

Referentenentwurf vorgelegt

LSG Niedersachsen-Bremen: Kein einklagbarer Inflationsausgleich für
Sozialhilfeempfänger

sG osnabrück: Keine höheren unterkunftskosten bei unwirksamem
Mietvertrag zwischen Mutter und einer 1S-jährigen Schwangeren

Elektronische Gerichtsakte in allen senaten des Bundessozialgerichts
eingeführt

Finanzentwicklung der GKV im 1. Halbjahr 2022
Erfolge des Teilhabechancengesetzes

Petitionsausschuss: Intensivpflegestärkungsgesetz bei umsetzung eng begleiten
Gemeinsamer Bundesausschuss ergänzt Diagnoseliste für langfristigen
Heilmittelbedarf

Präsident des Bundessozialgerichts a.D. prof. Dr. Heinrich Reiter versrorben
Dr. stephan Gutzler als Präsident des Landessozialgerichts Rheinland-pfalz
feierlich ins Amt eingeführt - Dr. r7erner Follmann verabschiedet

Mitteilungen
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X

Personalia

Ar,rfsätze und tserlchte

Bertram Brossardt

Verena Di Pasquale

Alexander Diehrn

Rechtspe.ecl.rua'lg

Rechtspnechung inr Volttext

Unfal lversicherungsnecht

BSG
08.12.2021. -B2U 4/2IF(

Beitragsrecht

BSG
01.02.2022 -B 12 KR 37119 R

Wie steht die Wirtschaft zur Sozialversicherung?

Wie stehen die Gewerkschaften zur Sozialversicherung?

NZS-Jahresr evae 2020 /2021 : Leistungserbringerrecht in der
Krankenversicherung

X

x
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724

728

unfall beim sturz auf dem weg zur Arbeitsaufnahme im Homeoffice
(mit Anm. Stefan Greiner)

Sonderrecht auf Geschäftsführung und Rechtsmacht
(mit Anm. Marion Holztuarth)

737

742
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Kogn rnentierte Rechtsprech u n g

Krankenversicherungsnecht

BSG
1.0.1,1..202L -B 1KR 1.612LP.

BSG
10.1"1.202L - B 1 KR 36120 R

LSG Baden-Vürttemberg
29.06.2022 - L 5 KR 1.81.1.121.

Rentenversicherungsrecht

BSG
03.02.2022-B5R26l2tR

LSG Berlin-Brandenburg
23.03.2022 -L 1.6 R 645120

GrundsicherunEsrecht

BSG
1.4.12.2021. -B 1.4 AS 77120 R

LSG Baden-Württemberg
13.04.2022 - L 2 SO L679 t1.9
(SG Mannheim)

LSG NRW
16.1.2.202r -L 9 BK 1.3t21

LSG Hamburg
28.04.2022-L4SO 57120

Gegenstand der materiellen Präklusionsregelung der PrüfuV 2016
(Henning Müller)

Anwendungsbereich der PrüfuV 2014 imlahr 2016
(Stefan S ch iffer decher)

Kein Anspruch einer nicht-binären Person auf eine Mastektomie zur
Behandlung einer Geschlechtsidentitätsstörung (U lrich Knisp ell

Verfahrensrechtlicher Vertrauensschutz bei Rückforderung überzahlter
Witwerrente (Alex ander D ombrowsky)

Zwischenstaatliche Rentenberechnung mit teilweisem Ruhen der deutschen
Altersrente (Armin Knospe)

Verhältnis von Eingliederungsverwaltungsakt und Sanktionsbescheid bei
Nichtantritt einer zumutbaren Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit
(Hans Hosten)

Kopfteilprinzip sowie Angemessenheit von Bestattungskosten
(Andreas Jenak)

Kein Anspruch auf Schülerbeförderungskosten bei anderweitigem
Bedarfsdeckungssystem (Mar cws Kania)

Rückforderung darlehensweise gewährter Sozialhilfeleistungen gegenüber

den Erben (Martin Kellner)
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Arbeitsf örderungsrecht

LSG Berlin-Brandenburg
06.04.2022 -L 18 AL22t20

Vertragsarztrecht

BSG
26.01.2022 - B 6 KA 4/21. R

Beitragsrecht

BSG
19.1.0.2021. -B 1.2 R 6/20 R

LSG Niedersachsen-Bremen
24.03.2022 -L 12BA 3t20

Verfahrensrecht

BSG
Is.1.2.2021 - B 3 P 4/1.9 R

LSG Berlin-Brandenburg
09,07.2021- L 10 AS 686121,

BER

Keine Mindestdauer für eine nicht nur vorübergehende Arbeitszeitabsenkung
iSv $ 15 Abs. 1" Satz 1 Nr. 5 SGB nI (Arne Habel)

Nachvergütung für staatlich anerkannte Ausbildungsstätten für Psychothera-
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Prof. Dr. Max Vollkommer, Erlangen-Nürnberg

,,Öffnet das Tor des BGH": ,,Dreistufige" Rechtsweg-

prüfung im einshveiligen Rechtsschutz in der ordent-

lichen Gerichtsbarkeit .

Prof. Dr. Axel Beater, Greifswald
Kommunale Print- und Onlinemedien

RA Dr. Stefan Maaßen, LL.M. und RAin Dr. Gianna
Perino.Stiller, Köln
Die Geheimhaltungsanordnung nach SS 16, 19 Gesch-

GehG in der Praxis

Vors. Richter am OLG Lars Meinhardt, München
Aktuelles Wettbewerbsverfahrensrecht 202 i (Teil 1 )

Prof. Dr. lnge Scherer, Würzburg
Die Ausnahme vom fliegenden Gerichtsstand nach

S 14 Abs. 2 5.2, 3 Nr. 1 UWG - Provokation von
Verfahrenshäufung? ....

RA Dr. Christophe Kühl, Düsseldorf und RA Michael
Ott, LL.M., Maitre en droit, Baden-Baden
Keyword-Advertising: Schafft Google neue Gefahren
ftir Werbende?
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Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde betreffend
die Auslegung eines Unterlassungstitels durch
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890; UrhG gS t 6, 97
BVerfG, Beschluss vom 13.04.2022 - 1 BvR 1021/17 ...
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dortmund.de
GG Art. 5 Abs. I S. 2, Art. 28 Abs. 2 S. l; UWc S 3 Abs. 1,

SS 3a, 8 Abs. 1 S. l; ZPO S 253 Abs. 2 Nr. 2
BGH, Urteil vom !4.07 .2022 - I ZR 97 /21

7 x mehr
UWG S 3a; VO (EG) Nr.1924/2006 Art.3 Unterabs.2
Buchst. a und d
BGH, Urteil vom 02.06.2022 I ZR93/21

Servicepauschale
UWG g 3a; BGB g 31 2a Abs.4 Nr. I
BGH, Urteil vom 28.07.2022 - I2R205/20

Zur Geltung des aus dem Rechtsstaatsprinzip
folgenden außerstrafrechtlichen Doppelahndungs-
verbot für die Festsetzung von Ordnungsmitteln
nach g 89O Abs. 1 ZPO
GG Art. 20 Abs. 3, Art. 103 Abs. 3; ZPO S 890 Abs. 1 S. t
Fall 1 und Abs. 2, g 927 Abs. l, S 929 Abs. 2
BGH, Beschluss vom27.04.2022 IZB 56/27

cusanus,de
MarkenG gg 5 Abs. 2 S. l, t 5 Abs. 2
BGH, Beschluss vom 02.06.2022 - I ZR 154/21

uploaded lll
RL 2001 /29/EG Art. 3 Abs. 2
Art.3 Abs. 2; UrhG $$ I

Abs. 1, S 97a Abs. 2 und
BGH, Urteil vom 02.06.

Prüfpflichten eines
BGB $ 1004 Abs. I 5.2,
BGH, Urteil vom 09.08.
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OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 09.06.2022 - 6U 102/21

Markenrechtliche Ahnlichkeit zwischen einer
Dienstleistung und deren Vermittlung
MarkenG $ 14 Abs.2, Abs.5
OLG Frankturt a. M., Urteil vom 17.08.2022 - 6 U 199/21
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MarkenG g 14 Abs.2 Nr. 1

OLG Frankturt a. NI., Urteil vom 07.07.2022 - 6U 239/21
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OLG München, Urteil vom 31.03.2022 - 6U 1972/21 .. .
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Hinweis auf die Filialverfügbarkeit und Bevor-
ratung von Angebotsartikeln
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OLG Nürnberg, Endurteil vom 16.08.2022 - 3U 29/22 .
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S I 3 Abs.3
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3 U 7 47/22

LG Cottbus
Kostenlose Versicherung beim Kauf einer Brille
UWG 5 3a; HWG S 7
LG Cottbus, Schluss-Urtei] vom 13.07.2022 - 11 O 39/20

LG Franl<furt a. M.

lrreführende UVP
UWG55Ahs.l
LG Frarkturt a. M., Urteil vom 05.08.2022 - 3-10 O 58/21
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Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung
eines ,,gesunden lmmunsystems" bzw. ,,zur Ak-
tivierung der Abwehrkräfte"
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LG München I, Urteil vom 23.02.2022 - 37 O 987 4/21 . .
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Aufsätze Alexander Herzog / Bero Gebhord - Mehrstimmrechte rm Aktien-

recht ,,

Alexonder Stöhr / Sophie C. Aufderheide - Missbrauch der Vertre-

tungsmacht in der GmbH: Hintergrund und Unionsrechtskonformität

der deutschen Konzeption

Friedrich Graf von Westphalen - ,,Acte claire" oder die unbegrenzte

Auslegung

Rechtsprechung Bei missbräuchlicher Klausel in Verbrauchervertrag kein Ruckgriff auf

dispositives Recht bei fehlender Nichtigkeit des Gesamtvertrags (EuGH

v.8.9.2022 - C-80/21-C-B2t2i) .

Verschmetzung als Eingriff in die negative Vertragsfreiheit kann Grund

zur f ristlosen Kündigung darstetlen (0LG München v.29.8.2022 - 33tJ

4846t21) :.,.,,,,.,

Kein Rechtsbehetf gem. SS 23 ff. EGGVG gegen die insolvenzgericht-

tiche Abtehnung einer vom Gtäubiger angeregten Aufsichtsma[\nah-

me (Bay0bLG u.7.9.2022 - 102 VA 192121) .

Zum Beginn der Kündigungsfrist bei umfangreicher Comptiance-Un-

tersuchung (BAG v. 5.5.2022 - 2 AZR 483121) ..: .,

Entscheidung des Streits verschiedener Spruchkörper des gteichen

Gerichts in analoger Anwendung von S 2Bl Abs. 2 Satz 4 ZPO (BGH v

26.7.2022 - X ARZ 3t22) ..
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Aufsätze

Alexander Herzog / Bero Gebhord - Mehrstimmrechte im Aktienrecht

Der Koalitionsvertrag für die 20 Legislaturperiode sieht eine Wiedereinftihrung von Mehrstimmrechten für Aktiengesellschaften vor, nachdem die-
se mit dem KonTraG 1997 endgültig abgeschafft wurden. Fraglich ist, wie dies mit dem zentralen und grundsätztich wohlfahrtsmaximierenden
Grundsatz des Aktienrechts ,,One Share, One Vote,,zu vereinbaren ist. .. . r893

Alexander Stöhr / Sophie c. Aufderheide - Missbrauch der vertretungsmacht in der GmbH: Hintergrund und unionsrechtskonformität der
deutschen Konzeption

Die richterrechtlich entwickelten Grundsätze zum Missbrauch der Vertretungsmacht kommen in der GmbH vergleichsweise häufig zum Tragen,
da diese als juristische Person auf das Handetn ihres organschaftlichen Vertreters angewiesen ist. lm vorliegenden Beitrag wird untersucht, inwie-
weitdieinderdeutschenRechtsprechungundLiteraturvorherrschendeKonzeptionmitdemUnionsrechtvereinbarjst,,.... 

.,...,,,,...1900

FriedrichGraf vonWestphalen-,,Acteclaire"oderdieunbegrenzteAuslegung-ZugleichBesprechungvonOLGMünchen, 
Beschl.v.j.l.2022

- 8 U 1671t22, ZtP 2022,1928

Es ist ja durchaus eine getäufige Erfahrung: Das Unionsrecht ist eine recht widerspenstige, zumindest aber eine widerborstige Rechtsmaterie,
zumal dann, wenn es darum geht, Vorlagefragen nach Art. 267 Abs. 2 oder Abs, 3 AEUV an den EuGH zu adressieren oder auch diese zu unterlas-
sen Doch die nachfolgend hier zu besprechencle Entscheidung des OLG lVünchen sprengt alles bisher Gesehene und Gelesene. Sie könnte den
Leserwegenihrer,,Auslegungskünste"sprachloszurücklassen,abersiefordert-umderdeutschenRechtskulturwilten-harscheKritik. ,,... 1907

0tto Schmidt live - der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen. Jetzt kostenlos
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Rechtsprechung

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Bei missbräuchlicher Klausel in Verbrauchervertrag kein Rückgrilf auf disposi-

tives Recht bei lehlender Nichtigkeit des Gesamlvertrags (,,0.8.P.") (EuGH, Urt. v.83.2022 - C-80121-C-82121) 1910

Gesellschafts' und Kapitalmarktrecht

Verschmelzung als Eingriff in die negative Vertragsfreiheit kann Grund zur

fristlosen Kündigung darstellen

Beschlussfeststeltung durch Versammlungsteiter eröffnet sicheren Weg zur Be-

schlussanfechtungs- und Beschussfeststettungsktage

Unternehmensbewertung nach Mat5gabe der Ausschüttungsplanung

Vertrags- und Haftungsrecht

Keine inkassofremde Dienstleistung bei Auftrag der Herabsetzung künltiger Mieten

auf zulässigen Höchstbetrag

Gewährteistung hinreichenden uni0nsrechttichen Rechtsschutzes des Fahrzeug-

händters (Diesel-Skandat) durch Lieferregress

Insolvenz- und Sanierungsrecht

Kein Nachrang kapitatmarktrechtticher Schadensersatzansprüche in der lnsolvenz

des Emittenten

Kein Rechtsbehelf gem. SS 23 lf. EGGVG gegen die insolvenzgerichtliche Ableh-

nung einer vom Gläubiger angeregten Aulsichtsmaßnahme

Anspruch des Vorbehaltseigentümers aui Aussonderung des Kaufgegenstands

(OLG München, Urt.u.29.8,2022 - 33 U 4846/21)

(OLG Köln, Utt.v.21.7,2022 - 18 U 139/21) . . .

(OLG Düsseldorf, Beschl. v,1.1.2022 - 26 W 13/18)

(BGH, Urt. u. 3032022 - Vlll 7R 277 121)

(OLG l\4ünchen, Bescht. v. 1.7.2022 - 8 U 1671122)

(BGH, Beschl, u. 19.5.2022 - lX ZR 67 121) 1932

(BayObLG, Bescht. v. 732022 - 102 VA 192121) .......... .. 1933

(0LG Frankfurt, Hinweisbeschl. v.29.6.2022 - 17 U 110/22) 1936

1917

l9t9

1923

r923

1928

Arbeits- und Sozialrecht

Zum Beginn der Kündigungsf rist bei umlangreicher Compliance-Untersuchung (BAG, Urt. u.5,5.2022 - 2 AZR 483121)

Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

Entscheidung des Streits verschiedener Spruchkörper des gteichen Gerichts in

analoger Anwendung von S 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO (BGH, Beschl. u. 26.7.2022 - X ARZ 3122)

1938

1941

lh r u nve rzichtbares We rkzeug"
Ob Neueinsteiger oder erfahrener Dezernent der Heghmanns/

Herrmann bietet lhnen das notwendige Handwerkszeug - auch

als Nachschlagewerk zur schnellen Orientierung in nicht alltägli-

chen Verfahrenssituationen. Mit zahlreichen Beispielen, Mustern

sowie Ratschlägen, Hinweisen und Hilfestellungen.

l
Bestel len 5ie jetzt versand kostenf rei u nter otto'schmidt.de
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ZIP Report

R3

Aktuelle Rechtsprechung

EUGH: Unzulässigkeit der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung

EuGH GA: Minderungsanspruch wegen COVID-Beschränkungen ..,
BAG: Verlängerung der gesetzlich festgelegten Höchstdauer einer Arbeitnehmerübertassung
BAG: Tariffähigkeit von ver.di

Dokumentation

Gravenbrucher Kreis: Preise für beste journalistische und wissenschaftliche Arbeiten .

R4

R5

R5

R6

R6

Nutzen Sie lhre Online-Vorteile und auch die Otto Schmidt Zeitschriften-Appl Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren alten Zugang
noch nicht verlängert? .

lh r Navigationssystem
durch das USIG.
Die Erstauflage des UStG-Kommentars wurde als,,ein großer
Gewinn f ür d ie u msatzsteuerrechtliche Commu nity,, geadelt
(Heuermann,DBg/2021, M20). Die Neuauflage vertieft die Kommen-
tierungen inhaltlich und schärft die meinungsstarken Denkansätze
mit konstruktiven, beratungsorientierten Lösungsvorschlägen.

Bestellen sie jetzt versandkostenf rei unter otto,schmldt.de
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KONZERNRECHT
Umwandlungsrecht
Umwandlungen im Konzern nach dem
UmRUG-RegE: Besonderheiten bei Bericht, prüfung
und Beschluss
Prof. Dr. Jessica Schmidt, [L.M., Bayreuth
Das Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie
(UmRUG) bringt auch zahlreiche Neuerungen füir nationale
und grenzüberschreitende Umwandlungen im Konzern. Der
Beitrag beleuchtet speziell die Besonderheiten bei Bericht,
Prüfung und Beschluss bei Konzernumwandlungen nach dem
UmRUG-RegE.

DKl414442

STEUERRECHT

Bilanzsteuerrecht

Hinzurechnungsbesteuerung bei ausländischen
Ei genversicherern (Captives)
StB Dr. Sveri-Eric Bärsch /Wp/StB Dr. Georg Bestelmeyer/
RA Julia Lackner, Frankfurt/M. und Stuttgart
Die Autoren diskutieren die Regelungen zur Hinzurechnungs_
besteuerung für Einkünfte von konzerneigenen Versicherern
(sog. Captives bzw. Eigenversicherer). lrnFokus stehen hier
insb. die Qualifikation der Einkünfte sowie der Substanztest
bei EU-Captives. Darüber hinaus befasst sich der Beitrag mit
Abweichungen von der ausländischen zur deutschen Bemes_
y'ngsgrundlage im Rahmen der Einkunftsermittlung eines
Captive am Beispiel von Schwankungsrückstellungen.

DKt412053

RECHNUNGSTEGUNG/CORPORATE GOVERNANCE
Rechnungslegung/Corporate Governance
lst die vorgesehene Nachhaltigkeitstaxonomie
der EU eine geeignete Basis für Unternehmens-
entscheidungen und deren Kontrolle durch
Abschlussprüfer und Behörden?
Lisa Knacker, M.Sc., Frankfurt/M.
Die EU-Taxonomie-Verordnung enthält neue Berichtspfl ichten
zu Nachhaltigkeitsaspekten für Nicht-Finanzunternehmen.
Durch die Regelungen sollen Kapitalflüsse in nachhaltige ln_
vestitionen gelenkt werden. Der Beitrag diskutiert, ob dib Be_
richtspfl ichten Unternehmensentscheidungen beeinfl ussen
können und welche Rolle der prüfung der nöuen Kennzahlen
zukommt.

DKl40866s

lnternationales Steuerrecht
EU-Kommission: Richtlinienvorschlag für fi ktiven
Zinsabzug auf neues Eigenkapital
RA/SIB Rudi Hasenberg, Frankfurt/M.
DKl4091 16

lnhaltsverzeichnis

KOMPAKT

KONZERNRECHT

Corporate Governance
Abschlusszeitpunkt des
Vorständen - zeitliche Sch
RA Dr. Karl Brock / Constantin
DKl41 11 l4

ENTSCHEIDUNGEN

KONZERNRECHT
Kapitalmarktrecht
Unrechtmäßige Offenlegung von lnsiderinformatio-
nen durch lnformation über künftigen pressetext
mit Marktgerücht zu Unternehmensübernahme
EuGH, Urteil vom 15.03.2022 - C-3O2I2O

DKr 41 r909 s.340

s.338

s.309

Aktienrecht
Erledigung des Antrags einer Aktionärsminderheit
auf Ergänzung der Tagesordnung der Hauptver-
sammlung
OLG Frankfurt/M., Beschluss vom 02.09.2021 - 20 W
1s8t21

DK1411707

STEUERRECHT

Abgabenordnung
Zum Vertrauensschutz im Steuerrecht bei unecht
rückwirkenden Gesetzen
BFH, Urteif vom24.02.2022- lll R 9/20
DKl410345

s.346

s.318

s.353

s.329

AUS DEM HANDELSBLATT-BLOG

STEUERRECHT

Grunderwerbsteuer

Zurechnung von Grundstücken einer Untergesellschaft
zu einer Obergesellschaft
RAin/StBin Dr. Lisa Riedel, Bonn
DK14t673s s.336
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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen ,

EuGH: Allgemeine und unterschiedslose Vorldtsdatenspeicherung
generell unionsrechtswidrig (20.9.2022 - verb. Rs. C-793l19 und
c-794/191
EUGH: Präventive Vonatsdatenspeicherung zur Bekämpfung von
Straftaten des Marktmissbrauchs unzulässig '

(20.9.2022 - v etb. Rs. C-339/20 u nd C-397 I 20)
EUGH/GA-SA: Wettbewerbsbehörde kann Vereinbarkeit einer Ge-

schäftspraxis mit der DSGVO prüfen(20.9.2022- C-25U21)
OLG Karlsruhe: Kein Ausschluss aus Vergabeverfahren wegen Ein-

bindung der luxemburgischenTochtergesellschaft eines US-ameri-

kanischen Unternehmens als Hosting-Anbieterin
(7 .9.2022 -1 5 Y er g 8 / 22)

Veruraltung
DAV: Expertengremien für die Besetzung von Richterstellen gefor-

dert
EP: Stellungnahme zum Kl-Gesetz

Aufsatz.

Dr.'Christoph Louven, RA

ESG: Der Umgang mit Chancen und Risiken
beim Unternehmenskauf
Der Einfluss von ESG auf Unternehmenskäufe Wächsl beständig.
lmmer häufiger wählen Käufer Zidlgesellschaften auf der Basis

von ESG-Kriterien und einem besonders starken ESG-Profil aus.

Strategische lnvestoren streben an, ihre ESG-Resilienz und die ih-
rer eigenen Unternehmensgruppe durch Auswahl von Zielunter-
nehmen auf der Basis deren starken ESG-Profils zu verbessern.

Für das Investitionsverhalten von Private.Equity-Fonds haben
ESG-Kriterien schon seit einigen Jahren stark an Bedeutung ge-

wonnen. Dies dürfte in Zukunft noch häufiger der Fall sein.

PrivateEquity-Fonds verpflichten sich auf ESG-spezifische Anlage-
standards, etwa angelehnt an die UN Principles of Responsible

lnvestments. Während solche Anlagestandards früher primär auf
den Ausschluss nicht nachhaltiger lnvestitionsobjekte gerichtet

waren, zielen sie heute zunehmend auf die Au3wahl von Anla-
geobjekten (im hiesigen Konten also Zielgesellschaften), die zur
Verwirklichung von Nachhaltigkeitszielen beitragen können. Die

Zahl derart ESG-motivierter Unternehmenskäufe, in denen ,,M&A
... als Turbo genutzt werden" kann, um Nachhaltigkeitsziele zu

erreichen, wird weiter zunehmen. Umgekehrt prüfen potentielle

Verkäufer, die bei sich oder in ihren Tochtergesellschaften erfor-
derliche ESG-motivierte Maßnahmen und lnvestitionen zur Erhal-

tung der wirtschaftlichen Rentabilität nicht (mehr) selbst voau-
nehmen bereit sind, das ESG-Profil ihres Geschäftsmodells und
das ihrer Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereiche und iden-
tifizieren auf dieser Grundlage potentielle Verkaufsobjekte. Aber
auch bei Unternehmenskäufen, die nicht ESG-motiviert sind, spie-
len ESG-Risiken der Zielgesellschaft eine Rolle. Denn auch diese

Zielgesellschaften müssen etwa Sorgfaltspfl ichten in Lieferketten

einhalten. Whistleblowing ermöglichen, könnten Beklagte von
Nachhaltigkeitsklagen werden oder könnten Risiken aus ESG-Vor-

fällen gewärtigen. Deshalb werden Chancen und Risiken, die
ESG-Aspehe bieten, auch bei Untemehmenskäufen nicht börsen-
notierter Zielgesellschaften, die den Gegenstand der Ausführun-
gen bilden sollen, eine stetig wachsende pedeutung bekommen.
Der Beitrag beleuchtet zunächst die Konsequenzen für den Trans-

aktionsprozess (Auswahl der Zielgesellschaft, Festlegung des

Transaktionsperimeters, Due Diligence vorvertragliche Aufklä-
rungspflichten). Ein Schwerpunkt soll sodann auf die Frage ge-

setzt werden, mit welchen Mitteln der \lertragsgestaltung die
ESG-bezogenen Chancen und Risiken Verkäufer und Käufer im
Unternehmenskaufuertrag zugeordnet werden können. Besonder-

heiten einzelner Branchen bleiben unberücksichtigt.

Steuerrecht
Die Woehe im Blick

Entscheidungen
EuGH: Staatliche Beihilfen - Nichtbesteuerung passiven Einkom-
mens aus Zinsen und Nutzungsentgelten - Anrechnung der im
Ausland entrichteten Steuer zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung (1 5.9.2022 - C-7 05 /20)
EuGH: Ort d'es Entstehens der Steuerschuld - Recht aufVorsteuer-
abzug - Verkauf eines Grundstücks zwischen Steuerpflichtigen
(1s.9.2022-C-227/21)

BFH: Organschaft beiGmbH & Co. KG (1.2.2022 -V R2312'l)
BFH: Einkünftezurechnung bei sog. doppelter Treuhand
(4:5.2022-l R 19/18)

BFH: Nichtannahme einer Zollanmeldung wegen Verstoßes gegen

das Auneimiftelgesetz (AMG) - keine eigene aaneimittelrechtliche
Prüfungsbefugnis der Zollbehörde - Feststellungswirkung fachbe-
hördlicher Entscheidungen - Beschränkung der Sachaufklärungs-
pflicht des FG (17.5.2022- Vll R 4/19)
BVenrG: Die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer ist un-
zulässig (20.9.2022-9 C2.22,9 C3.22,9 C4.22)

FG Berlin-Brandenburg: Anwendung des 5 52d FGO auf Rechts-

anwa ltsgesellschaft (6.7 .2022 - 9 K 9009 1 22)

Venraltung
FinMin NRW: Besteuerung von Photovoltaik-Anlagen: Bundäsre-
gierung setzt Länderforderungen um

Aufsatz @
Patrick Bernd Findeis, 5tB

Die neue Grundsteuer - neue fflichten
am Jahresanfang

Die Grundsteuerreform bürdet Grundstückeigentümern neue An-
zeigepflichten auf und stattet diese, je nach anwendbarem Recht,

mit längeren oder küaeren Fristen aus. lm Beitrag wirft der Autor
für den Praktiker Licht auf die zum 1.1.2023 zu erfüllenden An-
zeigepflichten nach dem Bewertungsgesetz, (BewG). Die dar,aus

folgenden, aktuell anzugehenden Konsequenzen werden aufge.
zeigt. Um die Anzeigepflichten systematisch einordnen zu können,
wird zunächst der Regelungsrahmen vom Steuergegenstand, über
die Bewertungsmodelle hin zum Hauptfeststellungszyklus ge-

spannt und kua erläutert. lm Anschluss werden die zwischen den
Hauptfeststellungszeitpunkten gesetzlich normierten Anzeige-
pflichten nach dem BewG besprochen. Dabei wird auch auf die
vom 1.1.2022 bis 31J22A24 reichende Parallelphase eingegangen,
in der altes urid neues Grundsteuerrecht parallel anzuwenden sind.
Der Beitrag endet mit einem kurzen Exkurs in die Anzeigepflichten
des Grundsteuergeseues (GrStG).

2177

2178

2198

2200

Entscheidungen

EuGH: Regelung der optionalen Besteuerung - Grundsätze der 2205

steuerlichen Neutralität, der Effektivität und der Verhältnismäßigkeit
(30.6.2022 - C-s6121)

BFH: Kein Werbungskostenabzugsverbot gemäß 5 12 Nr. 3 ESIG 2210

bei der Haftungsinanspruchnahme des Geschäftsführers für Lohn-

steuer, die auf den eigenen Arbeitslohn entfällt
(8.3.2022-VtRr9/20)

FG Münster: PKW Privatnutzung - Beweis des ersten Anscheins 2213
(1 6.8.2022 - 6 K 2688/1 9 E)

Neuerscheinung BuGh
Zentes/Glaab (tlrsg.l

GrüG - Gelilwärchegesetz 3. Auflage 2022, 1669 S,, geh;€ 279.
ISBN: 978.3-8005-1,808-1/ tnfos unter: shopruw"deltSo8t ' '
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Venivaltung
BMF: Rücklage für Ersatzbeschaffung (R 6.6 EStR) - Vorübergehen-
de Verlängerung der Reinvestitionsfristen
(20.9.2022 - lV C 6 - 5 21 38/1 9/1 0002 :003)

ßechnungslegung
05CO: Beftirwortung von ESG-Prüfungsstandards

GSSB: Überarbeitung der Standards für Arbeitsbelange
DRSC:,,Nachhaltig Werte schaffen" - Webcast-Reihe mit Deloitte

Wirtschaftsprüfung
WPK: Bekämpfung der Geldwäsche - Jahresbericht 2021 der FIU

IDW: Positionspapier Trendwatch ,,Die neue Mobilität"

Betriebswirtschaft
Eitkom: Nur jedes zweite Unternehmen hat einen Notfallplan für
Cyberattacken

lfo: Homeoffice etabliert sich in Deutschland mit 1,4 Tagen pro
Woche

KfW: ifo-Mittelstandsbarometer - Maue Stimmung, düsterer Aus-
blick

Aufsatz

Susann lhlau, WP/5t8, und Nils Enneken

Anforderungen aus Sorgfaltspf lichten
der BusinessJudgement Rule im Rahmen
von Unternehmenstransaktionen
lm Rahmen von Unternehm.nrtranruhion.n haben Vorstände
und Geschäftsführer die Sorgfaltspflichten der Business Judgement
Rule zu erfüllen. lnwieweit diese Erfordernisse eingehalten wurden,
ist im Nachhinein häufig Gegenstand gerichtlicher Entscheidun-
gen. Umso wichtiger ist es für die handelnden Organe, die entspre-
chenden Anforderungen. insbesondere an die Due Diligence und
Bewertungen, im Transaktionsprozess zum Zeitpunkt der Transak-
tion zu kennen. ln dem Beitrag werden zunächst die Sorgfalts-
pflichten aus der Business Judgement Rule dargestellt. Anschlie-
ßend werden die Anforderungen an die wirtschaftliche Betrach-
tung in den einzelnen Phasen des Transaktionsprozesses (Due Dili-
gencg Bewertung, Share Purchase Agreement) thematisiert.

Entscheidungen

BFH: Aufiruendungen für erstmalige Landgewinnung als nachträg-
liche Herstellungskosten des Grund und Bodens
(10.2.2022 - lV R 33/18 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Florian Kleinmannr StB/RA/FASIR)

BFH: Zur Frage des Übergangs wirtschaftlichen Eigentums durch
Einräumung von Filmverwertungsrechten
(14.4.2022 - lV R32l19 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Matthias Geurts, RA)

OLG Düsseldorf: Feststellung der Ausschüttungsquote in der ewi-
gen Rente und die Beurteilung der Bagatellgrenze
(27.6.2022 -l-26W 13/18 [AkrE] - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Volker H. Peemöller)

Neuerscheinung Buch
Koch

Corporate Governance case by case
3. Auflage 2022,253 5., Broschur, € 29,-
ISBN: 978-3-8005{812-8 I lnfos unten shop.ruw.deltst2B

BAG:
(24.5.2022-9 MR
BAG: Auslegung - Reichweite
einer Bezugnahmeklausel - Zahlung eines Zusatzgel-
des nach TV T-ZUG NRW (27.4.2022 - 4 AZR289/2'|)
BAG: Berufung - Einlegung als elektronisches Dokument - Eig-
nung zur Bearbeitung durch das Gericht bei führender Papierakte
(1.8.2022 - 2 AZB 6/22)
BAG: Nichuulassungsbeschwerde - Einreichung von Beschwerde-
und Beschwerdbbegründungsschrift - Anforderungen an eine aus-
reichende einfache Signatur (25.8.2022 - 2 AZN 234/22)

Äufsätze
Vanessa Dorothea Dohrmann, LL.M.

Das Recht auf Nichterreichbarkeit - Notwendigkeit
und Gestaltungsoptionen

Anywhere and anytime - so lautet das zentrale Motto der moder-
nen Arbeitswelt 4.0. Einen wesentlichen Bestandteil dessen bildet
die Zunahme ständiger dienstlicher Eneichbarkeit außerhalb der
regulären Arbeitszeit. Damit verbunden sind regelmäßig negative
Folgen für die Beschäftigten, sei es in Form einer Verwischung der
Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben oder nachteiliger Aus-
wirkungen auf die Gesundheit. Wenngleich bislang kein entspre.
chender Entwurf der Kommission veröffentlicht wurde, bietet die
Debatte auf EU-Ebene zumindest Anlass, in Deutschland ebenfalls
über die Notwendigkeit und die Gestaltungsoptionen des Rechts
auf Nichteneichbarkeit nachzudenken. Dem widmet sich der vor-
liegende Beitrag.

Ronja May

Die Arbeitsbedingungenrichtlinie (EU) 2019/1152
ünd ihre Auswirkungen auf Kündigungen und
Abrufarbeit

- Praxisrelevante Neuerungen und mögliche Unsicherheiten
Am '1.8.2022 trat das Gesetz zur Umsetzung der Arbeitsbedingun-
genrichtlinie in.Kraft. Es wurden elf Arbeitsgesetze reformiert. An
dieser Stelle liegt der Fokus auf den Ariderungen im Nachweisge-
setz (NachwG) und im Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).

Die Erste Seite
Prof. Dr. Christoph Schalast, RA/Notar

Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz:
Neustart für Start-up-Eeutschland?

lmpressum/Vorschau

Entscheidung

BAG: Betriebsratswahl - Anfechtung - schriftliche Stimmabgabe - 2236
räumlich weit entfernte Betriebsteile und Kleinstbetriebe
(16.3.2022 - 7 ABR29/20 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

Fortbild un gszertifikat
nach 5 15 FAO

www.bb-selbststudium.de
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EDITORIAL t.r.r hab'ein pfand in meiner Hand.
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BEITRAGE

Christa Drobesch/Annegret Droschl-Enzi: FMA-Rundschreiben zur prävention von Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung 2022 - wesentliche Neuerungen im überblick 42r
Die FMA-Rundschreiben zur Prävention
zwischen internationalen, europäischen
den Verpflichteten als Orientierungshilfe
Rundschreiben2022 aul den neuesten Sta

von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung stehen an der schnittstette
und nationalen Vorgaben. sie stellen die Rechtansicht der FMA dar und sollen
dienen. lm Rahmen einer Aktualisierungsrunde wurden die einschlägigen FMA-
nd gebracht. Der Beitrag gibt einen überbtick über die wesentlichen NJuärungen.

ulrich Falrna: Spätrücktritt von der Lebensversicherung - eine übersicht über die jüngsten Entwicklungen
Das Thema Spätrücktritt von der Lebensversicherung beschäftigte den 7. Senat des oGH in den letzten Jahren wie wohl
kein anderes. Allein seit der EuGH-E Rust-Hackner am 19. 12. 201b musste er 55 Mal dazu entscheiden. Der Beitrag steltt die
wichtigsten Entwicklungen zum Thema Spätrücktritt von der Lebensversicherung seit 22. 10. 2020 überbticksartig äar.

JUDIKATUR IM FOKUS

427

Matthias Lehmann: AGB von Kreditkartenunternehmen - was ist überhaupt noch zutässig? 433
Der oGH hat die Kreditkartenbedingungen eines großen Anbieters einer eingehenden überprüfung unterzogen und dabei
abermals zahtreiche Klauseln für unwirksam erktärt. Damit wird der SpietrauÄ für deren AbfässungrYmmer ge-ringer und die
Frage nach noch zulässigen Gestaltungen immer dringender. Ungeklärt bleibt daneben die attgemeirie Frage d-es Ve-rhättnisses
des ZaDiG zu den Rechtsgrundlagen für die ABG-Kontroile.

',.Unzulässige Ktauseln in Kreditkarten-AGB

Christiane Denkrnaier/Martina Eliskases: Keine richtlinienkonforme lnterpretation des S 16 Abs t VKrG aF-
Konsequenzen fü r betroffene Verbraucher

438

440
Auch nach der Entscheidung des
damit die Reduktion laufzeituna
und daraus resultierenden Haftu

EUGH zu Lexiforverneint der OGH die RL-konforme lnterpretation des 5 16 Abs 1 VKrG aF und
bhängiger Kosten. Der Beitrag beschäftigt sich mit einzelnen Aspekten dieser Entscheidung
ngsfragen.

' Keine Rückerstattung laufzeitunabhängiger Kosten bei vorzeitiger Kreditti lgung von ,,Altfäilen"(pra e Lexitor) 443

Einfluss der EuGH-Entscheidung Lexitor auf dievorzeitige Kreditrückzahlung nach S L6 VKrG aF 445

JUDIKATUR

EuGH

Missbräuchtichkeitsprüfung im Vollstreckungsverfahren trotz rechtskräftigen Mahnbescheids 447
Amtswegiges Aufgreifen der Missbräuchtichkeit einer Klausel

zfr.lexisnexis.at

449
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